
12 Mittwoch, 5. Januar 2022Zürich und Region

Kinder sollen
in Kitas
Deutsch lernen
Die Stadt investiert
in die sprachliche Frühförderung

GIORGIO SCHERRER

Zürich ist eine vielsprachige Stadt.Aber
wer kein Deutsch spricht, hat es trotz-
dem schwer: in der Schule nämlich. Jedes
dritte Kleinkind spricht zu wenig oder
gar kein Deutsch und braucht deshalb
sprachliche Förderung. Bei 40 Prozent
ist Deutsch die Zweitsprache. Das zeigt
eine imAuftrag der Stadt erstellte Studie.

«Mehrsprachigkeit ist etwas Tolles,
aber ohne Deutsch wird es schwierig»,
sagt die Projektleiterin Andrea Kam-
merer vom Zürcher Schuldepartement.
«Ein früher Rückstand verfolgt Kinder
ein ganzes Schulleben lang.» Darum
investiert die Stadt in die sprachliche
Frühförderung. Seit einem Jahr läuft
das Programm «Gut vorbereitet in den
Kindergarten» in der ganzen Stadt. 134
Kindertagesstätten (Kitas) und 428 ge-
förderte Kinder sind Teil davon. Diese
Zahlen sollen künftig noch gesteigert
werden, wie die Stadt am Dienstag mit-
teilte. «Wir fördern vor allem Kinder
von weniger wohlhabenden Eltern, die
sich später keine Nachhilfe leisten kön-
nen», sagt Kammerer. Das Programm
soll nebenbei aber auch generell die
Qualität in Kitas erhöhen – und so allen
Kindern zugutekommen.

Fragebogen für die Eltern

Alle Zürcher Eltern erhalten eineinhalb
Jahre vor dem Eintritt in den Kindergar-
ten einen Fragebogen.Damit werden die-
jenigen Kinder ausfindig gemacht, die
wenig mit Deutsch in Kontakt kommen.
Deren Eltern werdenmit den klassischen
Mitteln der Schulbehörden informiert:
Elternbrief, Elternabend, Elterntelefon.
Das Ziel: Die Kinder sollen mindestens
drei Halbtage pro Woche eine Kita be-
suchen, in der ihreDeutschkenntnisse ge-
zielt verbessert werden. So dass sie beim
Eintritt in den Kindergarten – zumindest
sprachlich – auf einem guten Stand sind.

«Fast wie Zauberei» sei es, wenn ein
Kind dank der Förderung plötzlich Fort-
schritte mache, sagt Andrea Kammerer.
Dabei ist das Ganze weniger Zauberei als
Wissenschaft.Eine spezialisierte Pädago-
gin besucht das Kind alle zwei Wochen,
macht mit ihm speziell entwickelte
Sprachübungen und gibt ihr Wissen da-
nach an die Kita-Angestellten weiter.

Kinder, die zu wenig Deutsch kön-
nen, sollen die Sprache nicht nur hören
und einzelne Brocken wiedergeben,
sondern in Gespräche verwickelt wer-
den. «Sprachbildung entsteht, wenn es
Dialog gibt», sagt Kammerer. Und den
müsse man gezielt fördern. Von den
Techniken der Spezialisten profitierten
so auch die anderen Kita-Kinder.

Teilnahme ist freiwillig

Die sprachliche Frühförderung sei ein
grosser Erfolg, findet der Schulvorste-
her und Stadtrat Filippo Leutenegger
(fdp.). «Sprache ist der Schlüssel zur
Integration und zu guten schulischen
Leistungen.» Gemessen am Resultat sei
das Projekt zudem vergleichsweise güns-
tig. Viereinhalb Millionen Franken hat
die Stadt 2021 für Frühförderung ausge-
geben. Dieses Jahr sollen es fünf Millio-
nen sein.Ein Gutteil davon fliesst in das
Projekt «Gut vorbereitet in den Kinder-
garten» und dessen Ausbau.

DieTeilnahme daran ist für die Eltern
freiwillig und soll es auch bleiben. Ob-
wohl derzeit von den Kindern mit För-
derbedarf nur etwa die Hälfte mit-
machen. «Ein Obligatorium ergibt kei-
nen Sinn», findet Leutenegger. «Damit
erreicht man nichts.Manmuss die Eltern
motivieren statt zwingen.» Man könne
auch mit Frühförderung keine Wunder
bewirken, sagt Leutenegger, gerade was
Ungleichheiten innerhalb der Stadt an-
gehe. Solche fördert die Elternumfrage
imRahmen des Frühförderprojekts näm-
lich auch zutage. So haben in Waidberg
und am Zürichberg nur etwa 30 Prozent
der Kinder Deutsch nicht als Mutter-
sprache,während es in Schwamendingen
etwa 60 Prozent sind. Dafür hat es dort
wiederum mehr mehrsprachige Kinder.

Gegen Tempo 30 und goldene Fallschirme
Die Zürcher SVP versucht sich an neuen Themen und lanciert zwei Initiativen

MICHAEL VON LEDEBUR

Man hätte meinen können, die SVP
habe die Städte aufgegeben. Im letz-
ten August hat die Partei eine Debatte
über den Stadt-Land-Graben provo-
ziert, Motto: Was urban ist, ist des Teu-
fels. Pünktlich zum Wahlkampf hat die
Stadtzürcher SVP nun zwei Initiativen
präsentiert, die von dem Versuch zeu-
gen, dieWählerinnen undWähler in der
rot-grün dominierten Stadt Zürich doch
noch zu erreichen.

Die erste Initiative zielt auf Tempo
30 und das Ansinnen des Stadtrates, die
Temporeduktion nicht nur auf Quar-
tierstrassen, sondern auch auf Haupt-
strassen einzuführen. Die SVP will dem
Stadtrat dies verbieten und den Grund-
satz in der Gemeindeordnung fest-
legen, wonach auf Hauptverkehrsach-
sen Tempo 50 gilt. 3000 Unterschriften
müssen innert sechs Monaten zusam-
menkommen, damit das Volksbegehren
zustande kommt.

«Gigantisches Experiment»

Der Stadtrat begründet Tempo 30 be-
kanntlich mit Lärmschutzvorgaben.
Laut der SVP ist dies nur vorgescho-
ben. Sie warnt davor, dass unter Tempo
30 auf Hauptstrassen auch diejenigen zu
leiden hätten, die kein Auto besässen:
Werde die Strassenhierarchie aufgelöst,
drohe Schleichverkehr im Quartier.

Der SVP-Stadtratskandidat Roland
Scheck sagt, Zürich wage sich an ein
weltweit einzigartiges, gigantisches
Experiment auf dem Buckel der Bevöl-
kerung.Das dürfe nicht sein.Die biswei-
len zitierten ausländischenVorbilder für

Tempo 30, wie beispielsweise Paris, hät-
ten sich eben mitnichten von einem Sys-
tem übergeordneter Strassen mit höhe-
rer Geschwindigkeit verabschiedet, wie
das Zürich nun plane.

Der Stadtrat hat kurz vorWeihnach-
ten seinen «Geschwindigkeitsplan» prä-
sentiert und doch noch einige Ausnah-
men auf Hauptverkehrsachsen gemacht.
Auf diesen soll weiter Tempo 50 zumin-
dest tagsüber gelten. Das ändere nichts
an der Notwendigkeit der Initiative, sagt
Scheck. Ein Kompromiss sei der «Ge-

schwindigkeitsplan» keineswegs, denn
auf vielen Strecken bleibe es bei Tempo
30, zum Beispiel auf der Rosengarten-
strasse.

Auf Hauptstrassen unbeliebt

Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen ist
in der Bevölkerung gemäss nationalen
Umfragen unbeliebt. Im Kanton Zürich
gibt es gegensätzliche Tendenzen. In
Schwerzenbach nahm die Gemeinde-
versammlung im vergangenen Juni einen
Richtplan mit dem Ziel Tempo 30 auf

dem gesamten Gemeindegebiet inklu-
sive Kantonsstrassen an (wozu der Kan-
ton seineZustimmung gebenmüsste). Im
nur fünf Kilometer entfernten Düben-
dorf hingegen sagten die Stimmberech-
tigten sogar zu Tempo 30 auf Quartier-
strassen Nein, und das deutlich.

Die FDP hat im Herbst ebenfalls
eine Initiative zumThema angekündigt,
allerdings auf kantonaler Ebene undmit
Fokus auf den öffentlichenVerkehr, der
durch Tempo 30 nicht ausgebremst wer-
den dürfe. Diese Initiative und jene der
SVP dürften sich inhaltlich nicht in die
Quere kommen. Wird eine von beiden
angenommen, dürfte dies den Spielraum
des Zürcher Stadtrats beschneiden.

Vielleicht noch etwas grösser sind
die Erfolgschancen der zweiten Initia-
tive der städtischen SVP: Abtreten-
den Behördenmitgliedern soll der Ab-
schied nicht mit Geld versüsst werden.
Schlagzeilen machte im Sommer der
ehemalige Präsident der Kreisschul-
behörde Uto. Roberto Rodriguez er-
hielt nach seinem freiwilligen Rück-
tritt eine Abfindung von 3,5 Jahres-
löhnen – und damit mehr als 650 000
Franken. Dies, obwohl er bereits einen
neuen Job als Schulleiter gefunden
hatte. Rodriguez verzichtete nach Kri-
tik auf seine neue Stelle, dieAbfindung
wird ihm aber nach wie vor in Raten
ausgezahlt.

Verwunderung hatte bei vielen be-
reits die Entschädigung für Claudia
Nielsen (sp.) hervorgerufen, die nach
freiwilligem Rückzug total 850 000
Franken erhielt. Die SVP hatte bereits
2018 im Stadtparlament eine Änderung
der entsprechenden Verordnung gefor-
dert. «Noch heute liegt keine Weisung

auf demTisch», sagt der Stadtratskandi-
dat Stephan Iten.

Bezahlte Findungsphase

Zwar hat der Stadtrat im Herbst eine
Anpassung nach unten angekündigt –
im Falle eines Schulpräsidenten wären
es 2,5 statt 3,5 Jahreslöhne. Das geht der
SVP zu wenig weit: Sie will dieAbgangs-
entschädigungen abschaffen. Es handle
sich um qualifizierte Leute, denen man
zumuten könne, sich nach einer Abwahl

beruflich neu zu orientieren, wie das in
der Privatwirtschaft nicht anders sei.Ein-
zig für Stadträte macht die Initiative eine
Ausnahme, weil es sich um ein politisch
exponiertes Amt handle. Aber ein Jahr
Findungsphase müsse auch da genügen.

Noch vor rund einem Jahrzehnt
machte die Stadtpartei Wahlkampf, in-
dem sie gegenAusländer und Linke vom
Leder zog. Die jetzige Strategie wirkt
subtiler, die Themen der beiden Initiati-
ven sind mit Bedacht gewählt. Das deu-
tet auf einen neuen Stil der städtischen
SVP hin.

Ein spätes Weihnachtsessen für Giraffen
Unverkaufte Christbäume beglücken neben Pflanzenfressern auch Löwen und Tiger

DENNIS HOFFMEYER

OTannenbaum, oTannenbaum – wohin
nur mit dir?Weihnachten ist vorbei, und
das neue Jahr hat bereits begonnen. In
vielenWohnzimmern imKanton Zürich
und in der ganzen Schweiz stehen noch
geschmückte Christbäume. In der tra-
ditionellen Betrachtungsweise räumen
die meisten Personen ihre Tannen am
6. Januar, dem Dreikönigstag, ab. In ei-
nigen katholischen Haushalten bleibt
der Baum allerdings bis am 2. Februar,
Maria Lichtmess, stehen.

Wie wird der Christbaum korrekt ent-
sorgt?
Die örtlichen Abfallentsorger erledigen
im Kanton Zürich kostenlos die Entsor-
gung aller privatenWeihnachtsbäume bis
Ende Januar. Doch in einigen Gemein-
den werden Vorarbeiten vorausgesetzt.
Während beispielsweise in Uster und
Winterthur lediglich der Schmuck ent-
fernt werden muss, verlangt Entsorgung
und Recycling Zürich (ERZ) von den
Stadtzürcher Haushalten, dass der Baum
zudem auf 1,5 Meter verkleinert wird.

Was passiert anschliessend mit den
Weihnachtsbäumen?
Die Stadt Zürich verbrennt die Tannen
laut ERZ zusammen mit dem übrigen
Abfall imKehrichtheizkraftwerkHagen-
holz. Die Städte Uster sowieWinterthur
sammeln die Christbäume hingegen
als Grüngut ein. Auf Letzteres verzich-
tet man in Zürich bewusst, denn wie die
Stadt auf ihrer Website schreibt, werde
ein Christbaum meist chemisch behan-
delt und trage Kerzenreste oder Lametta
an den Zweigen.

Was geschieht mit den Weihnachts-
bäumen, die nicht verkauft wurden?
Hier gibt es einige «tierische» Lösun-
gen. Der Zoo Zürich betreibt nämlich
seit über dreissig Jahren ein Christbaum-
Recycling und verfüttert an ausgewählte
Tiere die unverkauftenWeihnachtsbäume
verschiedener Händler. In einer Mittei-

lung vomDienstag schreibt der Zoo, dass
etwa die Elefanten, Kamele, aber auch
Alpakas und Lamas die unbehandelten
und ungebrauchten Tännchen als Ergän-
zung zu ihrem regulären Futter bekämen.
Auch die Grosskatzen wie Löwen undTi-
ger würdenmanchmalWeihnachtsbäume
erhalten.Allerdings nicht zumEssen, son-
dern zwecks Geruchsabwechslung, um
daran zu schnüffeln.

Gleich handhabt das zudem derWild-
nispark Zürich. Seit 1969 verfüttert der
Tierpark Langenberg die unverkauften
Nadelbäume etwa an seine Elche.Auch
weitereTiere wie die Przewalski-Pferde,
Hirsche,Wisente und Steinböcke erhal-
ten die Tannenbäume als Abwechslung
zu ihrem sonstigen Menu.

Nehmen die Zoos private Weihnachts-
bäume an?
Nein, sagt Pascal Marty, Kommunika-
tionsverantwortlicher des Zoos Zürich.
Man nehme aus Sicherheitsgründen
keine Christbäume aus privater Hand
entgegen. «Wir können dort nicht aus-
schliessen, dass es Rückstände von Ker-
zenwachs oder sonstigem Schmuck dran
hat», so Marty. Zudem erhalte der Zoo
Zürich von den verschiedenen Händ-
lern genügend Weihnachtsbäume, um
denTieren eineAbwechslung zu bieten.
Rund 300 Bäume waren es heuer, was
etwas über dem Durchschnitt der ver-
gangenen Jahre liegt.

Gibt es eine nachhaltige Alternative
für den privaten Weihnachtsbaum?
Weihnachtsbaum imTopf kann im Früh-
ling einen Platz im Garten finden und
nächstes Jahr erneut als festliche Tanne
in der Stube dienen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist es, die Äste als Abdeckung
auf demGartenbeet zu verwenden.Und
diejenigen mit einemCheminée können
das Holz auch gut als Feuerholz verwen-
den. Selbstverständlich kann der Baum
auch im eigenen Kompost entsorgt wer-
den.Er sollte aber unbehandelt sein und
keine Rückstände von Kerzenwachs
oder Lametta aufweisen.

Der Zoo Zürich verfüttert unbehandelte und ungebrauchte Weihnachtsbäume an
seine Tiere als Ergänzung zu ihrem regulären Futter. RITA SCHLEGEL / ZOO ZÜRICH

Abtretenden
Behördenmitgliedern
soll der Abschied
nicht mit Geld
versüsst werden.

Die Initiativen zeugen
von dem Versuch,
die Wählerinnen und
Wähler in der Stadt
doch noch zu erreichen.
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Angst vor der zweiten Zürcher Grossstadt
Vor hundert Jahren wurde Winterthur mit fünf Vororten vereinigt – die Bevölkerungszahl verdoppelte sich damit auf 50000

PETER NIEDERHÄUSER

In einem prominent platzierten Auf-
ruf auf der Frontseite des «Landboten»
wandte sich der Winterthurer Stadtrat
am 31. Dezember 1921 an die Öffent-
lichkeit: Der kommende 1. Januar 1922
sei ein historischer Markstein in der Ge-
schichte der Stadt, denn das alte Win-
terthur verschmelze mit den fünf Vor-
orten zu einem einheitlichen Gemein-
wesen. Ein neues Winterthur, eine neue
politische Gemeinschaft entstehe. Die
Stimmung war angesichts der Wirt-
schaftskrise wenig festlich, man blickte
sorgenvoll in die nahe Zukunft. Umso
entschiedener appellierte der Stadtrat
an Bürger- und Einwohnerschaft, «den
Namen Winterthur in Ehren zu tragen».

Die Stadt wehrt sich

Hinter dem nüchternen Ton stand auch
das Wissen um eine hürdenreiche Vor-
geschichte. Erst nach rund 30-jährigem
Hin und Her konnte «die einzige zu-
treffende Lösung für den unhaltbar ge-
wordenen Zustand» gefunden werden,
wie die am 28. August 1916 eingereichte
Volksinitiative unmissverständlich fest-
hielt. Während heute Diskussionen um
Fusionen und Stadterweiterungen vom
Zentrum ausgehen, war es vor hundert
Jahren gerade umgekehrt. Die Stadt
Winterthur lehnte eine Eingemeindung
kategorisch ab, vielmehr wünschten die
Vororte den Zusammenschluss.

Vorbild für die Winterthurer Verei-
nigung war Zürich, wo sich 1893 auf In-
itiative von Aussersihl mehrere Vororte
der Stadt anschlossen; 1934 folgte eine

weitere Eingemeindung. Auf Aussersihl
nahm die Gemeinde Veltheim 1889 aus-
drücklich Bezug, als sie in einem Initia-
tivbegehren an den Kantonsrat die Zu-
teilung an die Stadt Winterthur verlangte.

Die «Völkerwanderung» habe die
Bevölkerungszahl seit der Mitte des
19. Jahrhunderts mehr als verdreifacht.
Der Grossteil der Einwohner finde im
benachbarten Winterthur sein Auskom-
men, bezahle in Veltheim aber kaum
Steuern – diese wurden übrigens bis
in den Ersten Weltkrieg hinein nur auf
Vermögen, nicht aber auf Einkommen
erhoben. Die Zuwanderung von armen
Arbeiterfamilien brachte gerade im
Schulwesen enorme Mehrausgaben. So
stieg in Veltheim die Zahl der Lehrer
von einer auf acht Personen. Ein neues
Schulhaus musste errichtet werden, ob-
wohl die Normgrösse einer Klasse vor-
läufig bereits sechzig Kinder umfasste.

Da Veltheim auch baulich mit Win-
terthur verschmolzen war, sah der Ge-
meinderat einzig in der Vereinigung
einen Ausweg aus dem immer drücken-
der werdenden finanziellen Engpass.
Die Winterthurer Gemeindeversamm-
lung lehnte jedoch 1894 und auch spä-
ter solche Ideen entschieden ab und war
einzig bereit, «freiwillige» Subventionen
an die Veltheimer Schule zu überweisen.

Wenig später folgten Töss,Wülflingen
und schliesslich auch Seen und Ober-
winterthur, die sich alle in einer ver-
gleichbaren Lage befanden. Die rela-
tiv wohlhabenden Landgemeinden hat-
ten sich innerhalb weniger Jahrzehnte
in Arbeiterdörfer verwandelt, die ange-
sichts der neuen Verpflichtungen kaum
noch aus eigener Kraft überlebensfähig

waren. 1910 versteuerte Winterthur im
Durchschnitt pro Kopf so viel wie alle
fünf Vororte zusammen.

Beschwörung der Solidarität

Widerstand erwuchs dem Projekt einer
Vereinigung nicht nur von Winterthur,
das finanzielle Nachteile genauso wie
eine sozialdemokratische Machtüber-
nahme befürchtete. Die Sache verkom-
plizierte sich auch deshalb, weil Kantons-
und Regierungsrat unterschiedliche
Ziele verfolgten und eine Änderung von
Gemeindegrenzen nur mit Zustimmung
der Kantonsbevölkerung möglich war.

Auf der einen Seite wollte man die
Stadt Winterthur nicht einfach über-
stimmen, auf der anderen Seite gab es
in ländlichen Kreisen Vorbehalte gegen
eine zweite Grossstadt im Kanton
Zürich. Kaum hilfreich war zudem das
wenig koordinierte Auftreten der Win-
terthurer Vororte, die primär ihre eige-
nen Interessen verfolgten und sich erst
spät zu einem gemeinsamen Vorgehen
zusammenfanden.

Nachdem ein erstes Zuteilungsgesetz
allein für Veltheim und Töss 1905 im Kan-
tonsrat gescheitert war, blieb es bei der
Gewährung von Subventionen und Dar-
lehen durch den Kanton und die Stadt
Winterthur. Letztere brachte zudem den
Vorschlag eines Zweckverbands in die
Diskussion ein. Man war bereit, den Vor-
orten bei der Zentralisierung etwa der
Energieversorgung entgegenzukommen
und Hand zu einem Finanzausgleich zu
bieten. Die betroffenen Gemeinden wie
auch der Kantonsrat lehnten jedoch 1915
diesen Vorschlag ab.

Erst ein neuer Vorstoss aus Velt-
heim brachte den Durchbruch. Die im
Sommer 1916 eingereichte Volksinitia-
tive für eine Totalvereinigung wurde
zwar kriegsbedingt aufgeschoben, kam
dann aber, nachdem der Regierungs-
rat wie Winterthur ihre Opposition auf-
gegeben hatten, am 4. Mai 1919 an die
Urne. Zweifellos unter dem Eindruck
der sozialen Auswirkungen des Ersten
Weltkrieges war man endlich bereit,
diese leidige Angelegenheit zu klären.

Die Beschwörung der Solidarität trug
zur überwältigenden Mehrheit bei –
selbst in Alt-Winterthur, wo 9921 Stimm-
bürger für und nur 1141 gegen die Ver-
einigung stimmten. Damit begann aber
erst die Arbeit.Ausgehend von kantons-
rätlichen Vorgaben, arbeitete eine erst-
mals im Proporz gewählte Winterthurer
Versammlung eine Gemeindeordnung
aus, welche die Grundlage der neuen
Gemeinde festlegte und die übrigens in
ihren grossen Zügen bis zur vollständi-
gen Erneuerung 2021 in Kraft blieb.

Finanzchaos bleibt aus

Die zentralisierte Verwaltung brachte
sieben vollamtliche Stadträte und ein
60-köpfiges Parlament, verzichtete aber
bei den Kirchgemeinden auf eine Neu-
regelung und passte die Schulkreise den
alten Vororten an. Die Angst vor einem
roten Winterthur war übrigens unbe-
gründet. Auch wenn die Sozialdemokra-
ten immer die grösste Partei stellten, ver-
teidigten die Bürgerlichen bis ins 21. Jahr-
hundert ihre Mehrheit im Stadtrat.

Der Übergang von Alt-Winterthur
mit 26 600 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern zu Gross-Winterthur mit
50 900 erfolgte unter schwierigen Um-
ständen. Den mahnenden Aufruf des
Stadtrats Ende 1921 muss man vor dem
Hintergrund von wirtschaftlicher De-
pression, Arbeitslosigkeit und Woh-
nungsnot sehen – mehrere Dutzend
Familien waren in Turnhallen und Schul-
häusern behelfsmässig untergebracht.
Hinzu kamen die Geburtswehen der
neuen Grossstadt.

Einzelne Weiler und Höfe im Töss-
tal und bei Brütten schlossen sich mit
Billigung des Kantonsrates den Nach-
bargemeinden an, während Alteinge-
sessene in den Vororten eine Benach-
teiligung beklagten. Das von Winter-
thur befürchtete finanzielle Chaos
blieb aber aus, ganz im Gegenteil bot
die neue städtische Organisation das
Fundament für eine Modernisierung
und für ein Wachstum, das in der Nach-
kriegszeit zu einer endgültigen Ver-
schmelzung von Stadtzentrum und Vor-
orten führte.

Zwar bedauerte Stadtpräsident Hans
Rüegg in einem Rückblick 1947 den
Verlust von Identität und Selbständig-
keit der Gemeinden, denn die Demo-
kratie baue auf kleinen Gemeinschaften
auf. Trotzdem sei der Zusammenschluss
auf den 1. Januar 1922 ein zwingender
Entscheid gewesen, aus dem heraus sich
ein neuer Gemeinschaftsgeist gebildet
habe.Aus Alt- war endgültig Gross-Win-
terthur geworden.

Peter Niederhäuser ist freischaffender Histo-
riker in Winterthur. Momentan arbeitet er an
einem Buch zur Winterthurer Eingemeindung,
das im Spätsommer 2022 erscheinen soll.

«Generalansicht» vonWinterthur auf einer Postkarte von 1919. BILDARCHIV ETH-BIBLIOTHEK So wurde aus Alt-Winterthur Gross-Winterthur. BECK-STUDER 1934

Notarzt wegen dringender Blaulichtfahrt angeklagt
Staatsanwalt beschuldigt Arzt, er sei zu schnell gefahren und habe die Sirene missbräuchlich verwendet – das Gericht sieht es anders

TOM FELBER

Am 6. Mai 2020, frühmorgens um 4 Uhr
07, fuhr ein Notarzt mit einem gekenn-
zeichneten Dienstwagen mit Blaulicht
und Sirene durch eine Baustelle auf der
A 1 in Winterthur, wo Tempo 80 signa-
lisiert war. Er wurde mit 121 km/h ge-
blitzt. Nach Abzug der Toleranz von
6 km/h blieb eine Geschwindigkeit von
115 km/h übrig, also 35 km/h zu viel, was
den Straftatbestand der groben Verlet-
zung von Verkehrsregeln erfüllt. Nun
steht der 32-jährige Arzt als Beschuldig-
ter vor dem Bezirksgericht Winterthur.

Der Staatsanwalt beantragt eine be-
dingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen à
250 Franken und 2500 Franken Busse. Er

argumentiert in seiner Anklage, es habe
keine dringliche Notfallfahrt und keine
dringliche Dienstfahrt vorgelegen. Der
Auftrag des Arztes habe nicht darin be-
standen, «Menschenleben zu retten, son-
dern in Schaffhausen lediglich eine für-
sorgerische Unterbringung zu prüfen».

Der Arzt erklärt dem Gericht aus-
führlich, ruhig und sachlich seine Sicht-
weise. Er bekennt, zu schnell mit Blau-
licht und Sirene gefahren zu sein, aber das
sei durch die Situation gerechtfertigt ge-
wesen. Er habe sich auf einer dringlichen
Dienstfahrt befunden. Der Beschuldigte
arbeitet zu 100 Prozent als Notfallarzt
und muss das Dienstauto selber lenken.
Eine Verurteilung hätte den Entzug des
Führerausweises zur Folge.

Wie der Beschuldigte angibt, führt er
täglich 10 bis 20 Dienstfahrten als Not-
arzt aus und hat schon über 10 000 sol-
che Fahrten absolviert. Er arbeitet für
die Firma SOS Ärzte Turicum, die von
der Gesundheitsdirektion einen Leis-
tungsauftrag hat, eine mobile ärztliche
Versorgung im Kanton Zürich sicher-
zustellen. Zudem werden die Notärzte
regelmässig zu Einsätzen von der Stadt-
polizei Zürich, der Stadtpolizei Winter-
thur und der Kantonspolizei Schaffhau-
sen aufgeboten, oft zu Fällen, bei denen
die ärztliche Betreuung gegen den Wil-
len der Patienten erfolgen müsse. Die
Ambulanzen von 144 übernehmen keine
Notfallbehandlungen bei Patienten, die
das ablehnen.

Der fragliche Einsatz erfolgte im Auf-
trag der Kantonspolizei Schaffhausen,
die damals selber mit Blaulicht an den
Einsatzort ausrückte. Er sei darüber in-
formiert worden, dass sich eine Frau in
einem Ausnahmezustand befand. Sie
hielt sich mit einem Messer in ihrer Woh-
nung auf und sei am Schreien und Randa-
lieren. Sie habe Mobiliar aus dem Fenster
geworfen. Zudem sei bekannt gewesen,
dass sie Alkoholprobleme hatte und zu
Hause einen kalten Entzug durchführte.

Der Fall habe zwei lebensgefährliche
Komponenten aufgewiesen,die es für ihn
dringlich machten, so schnell wie mög-
lich an den Einsatzort zu gelangen, er-
klärt der Arzt: Ein kalter Entzug könne
zu einem lebensgefährlichen schweren

Alkoholentzugsdelirium führen. Um
einen tödlichen Krampfanfall, der plötz-
lich auftreten könne, zu vermeiden, sei
es wichtig, dass die Person schnell Medi-
kamente erhalte. Und zweitens habe es
sich um eine bewaffnete Frau in einem
Wahnzustand gehandelt, die sich selbst
und andere gefährdet habe.

Mit seinen Argumenten überzeugt der
Arzt die Einzelrichterin. Sie spricht ihn
vollumfänglich frei. Die Fahrt sei unter
den konkreten Umständen gerechtfertigt
gewesen. Es handle sich bei dem Frei-
spruch aber nicht um einen allgemeinen
Freipass für Blaulichtorganisationen.

Urteil GG210 084 vom 4. 1. 2022, noch nicht
rechtskräftig.


